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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Hermann Wirth Werkzeugmaschinen, Karben 

1.  Geltungsbereich 

Unsere sämtlichen ‐ auch zukünftigen ‐ Verträge, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich 
unter Zugrundelegung der nachstehenden Bedingungen, die als vereinbart gelten. 

1.1  Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie 
verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht noch einmal ausdrücklich bei 
Vertragsabschluss widersprechen. 

1.2  Abschlüsse und Vereinbarungen, insbesondere auch soweit sie diese Bedingungen abändern, 
werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung für uns verbindlich. 

2.  Angebot, Vertragsabschluss und Umfang der Lieferung / Leistung 

2.1   Unsere Angebote sind freibleibend. 

2.2  Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt wurden. 

2.3  Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

2.4   Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur dann 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

2.5  Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu 
treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen 
Vertrages hinausgehen. 

2.6  An Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums‐ und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Die im Rahmen von Angeboten 
überlassenen Zeichnungen, Muster und anderen Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht 
erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 

3.   Preise 

3.1  Unsere Preise gelten ab Lager Karben bzw. Standort ausschließlich Verpackung. Zu den 
Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

4.  Zahlung 

4.1  Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen bei Neumaschinen 14 Tage nach 
Rechnungsstellung netto frei angegebener Zahlstelle zu bezahlen. Gebrauchtmaschinen sind 
bei der Mitteilung der Versandbereitschaft zu bezahlen. 

4.2  Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
fünf Prozent über dem Basiszinssatz zu fordern. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 
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4.3  Gutschriften über Schecks erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den 
Gegenwert verfügen können. Der Besteller trägt alle mit den Schecks zusammenhängenden 
Kosten. 

4.4  Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berechtigt, wenn 
seine Gegenforderung(en) nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist (sind). 

4.5  Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht 
eingehalten oder uns nach dem einzelnen Abschluss Umstände bekannt werden, die geeignet 
sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. In einem solchen Fall sind wir ferner 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen oder nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir können außerdem die 
Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen sowie 
deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes auf Kosten des Bestellers 
verlangen und die Einziehungsermächtigung gem. unter Ziff. 10 4 widerrufen. 

5.  Lieferzeit 

5.1  Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur als annähernd. Die Lieferfrist beginnt mit der 
Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu 
beschaffenden Unterlagen. 

5.2  Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lger oder 
das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

5.3  Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Erbringung der Leistung um eine 
angemessene Zeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils des Vertrages 
zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, 
Blockade, Aus‐ und Einfuhrverbote, Roh‐ und Brennstoffmangel, Feuer, Verkehrssperren, 
Störung des Betriebes oder des Transports sowie ähnliche Umstände, auch bei 
Vorlieferanten, gleich. Schadenersatzansprüche des Bestellers sind bei höherer Gewalt, 
soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

5.4  Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während 
eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse 
werden wir dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 

5.5  Falls wir selbst in Verzug geraten, muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist setzen 
Nach Ablauf dieser Frist kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten. 
Schadensersatzansprüche aus Nichteinhaltung von Lieferfristen oder Lieferterminen sind 
ausgeschlossen. 

6.   Gefahrübergang und Versand 

6.1  Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die 
Versendung oder Anfuhr, übernommen haben. 
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6.2  Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht 
die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

6.3  Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns nach seinen 
Angaben versichert. 

6.4  Teillieferung sowie Abweichungen von Bestellmengen bis zu 10% sind in zumutbarem 
Umfang zulässig. 

7.  Gewährleistung bei Neumaschinen und Neugeräten 

7.1  Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations‐ und Materialmangel 
sind; die Gewährleistung beträgt sechs Monate. 

7.2  Die Gewährleistung beginnt mit dem Lieferdatum. Werden Betriebs‐ und 
Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine 
entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel 
herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

7.3  Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich , spätestens jedoch innerhalb von 10 
Tagen nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem 
Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 

7.4  Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte mangelhaft sind, vertagen wir nach 
unserer Wahl, dass 

a)  das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rucksendung an uns 
geschickt wird, 

b)  der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät bereithält und durch einen von uns beauftragten 
Service‐Techniker unverzüglich reparieren lässt. Kann die Reparatur nicht unverzüglich 
vorgenommen werden, gehen dabei entstehende Aufwändungen zu Lasten des Käufers. 

Falls der Käufer verlangt, dass die Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm zu bestimmenden Ort 
vorgenommen werden sollen, kann der Verkäufer diesem entsprechen, hat aber wegen der dadurch 
entstehenden Mehraufwendungen einen Ersatzanspruch. 

7.5  Schlagen die Nachbesserungen nach angemessenen Fristen fehl, kann der Käufer nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 
Schadenersatz ist ausgeschlossen. 

7.6  Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 

7.7  Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu 
und sind nicht abtretbar. 
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7.8  Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und 
schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. 

8.  Gewährleistung bei Gebrauchtmaschinen und Geräten 

8.1  Gebrauchtmaschinen und ‐Geräte werden grundsätzlich unter Ausschluss jeder 
Gewährleistung verkauft. 

8.2  Bei vereinbarten Zusicherungen und Garantien, die der Käufer trotz vorstehender 
Bedingungen geltend machen kann, gelten die Gewährleistungsbedingungen für 
Neumaschinen und ‐Geräte. 

8.3  Für Verschleißteile wird auch bei zugesicherten Eigenschaften grundsätzlich keine 
Gewährleistung übernommen. 

9.  Haftung des Käufers bei unzutreffend geltend gemachter Gewährleistung 

9.1  Hat der Käufer zu Unrecht einen Gewährleistungsanspruch geltend gemacht und entstehen 
dem Verkäufer dadurch Aufwändungen, so ist der Käufer zum Ersatz der angefallenen 
Aufwändungen verpflichtet. 

10.  Eigentumsvorbehalt 

10.1  Wir behalten uns als Verkäufer das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen 
Bezahlung aller, auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor, 
auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. 

10.2  Unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren dürfen nur im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr veräußert werden. Dies gilt nicht mehr, wenn sich der Besteller in Verzug 
befindet. Der Besteller ist weder zu einer Verpfändung, noch zu einer Sicherungsübereignung 
berechtigt. Eine Pfändung von dritter Seite ist uns unverzüglich anzuzeigen. 

10.3  Jede Be‐ und Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung durch den Käufer erfolgt in 
unserem Auftrag, ohne dass hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Soweit wir nicht bereits 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften Eigentum oder Miteigentum erlangen, überträgt der 
Besteller uns schon jetzt in Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware Miteigentum 
an den ihm gehörenden Sachen oder Beständen und verwahrt diese mit kaufmännischer 
Sorgfalt für uns. 

10.4  Der Besteller tritt alle Ansprüche (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent) gegen Dritte, die ihm im Zusammenhang mit der Verwendung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Ware, insbesondere aufgrund von Weiterveräußerungen, Be‐ 
und Verarbeitung oder Einbau zustehen, in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
an uns ab. Die Abtretung dient der Sicherung aller Forderungen, die wir gegen den Besteller 
haben. Der Besteller ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen bis zum Widerruf durch 
uns einzuziehen Die Einzugsermächtigung erlischt auch ohne ausdrücklichen Widerruf bei 
Verzug oder sonstigen Anzeichen der Zahlungsschwierigkeiten des Bestellers. 
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10.5  Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr 
als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe der Sicherheiten nach 
unserer Wahl verpflichtet. 

10.6  Der Besteller ist bei Zahlungsverzug auf unser Verlangen hin verpflichtet, unverzüglich alle 
Auskünfte zu erteilen, die der Durchsetzung unserer Eigentumsvorbehaltsrechte dienlich 
sind, insbesondere uns eine Aufstellung über die Vorbehaltsware und deren Verbleib zu 
erteilen. 

10.7  Das Recht des Bestellers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine 
Verpflichtungen aus den beiderseitigen Geschäftsbeziehungen nicht erfüllt. In diesen Fällen 
sind wir berechtigt, das Betriebsgelände oder sonstige Anwesen des Bestellers zu betreten, 
die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen und nach Ankündigung bestmöglich zu verwerten. 
Der Erlös wird dem Besteller nach Abzug der Kosten auf die Verbindlichkeiten angerechnet. 

11.  Konstruktionsänderungen 

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist 
jedoch verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. 

12.  Haftungsbeschränkung 

12.1  Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in diesen Bedingungen getroffenen 
Vereinbarungen. Schadensersatzansprüche des Bestellers gegen uns oder unsere Erfüllungs‐ 
oder Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen Dieser 
Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie in den 
Fällen, in denen gem. Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für 
Personen‐ oder Sachschaden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 

13.  Gerichtsstand 

13.1  Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 
Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich‐rechtliches 
Sondervermögen ist, die Klage ausschließlich bei dem für uns zuständigen Gericht zu 
erheben. 

14.  Schlussbestimmungen 

14.1  Änderung, Ergänzungen oder Nebenabreden sind nur in Schriftform rechtswirksam Die 
Nichtigkeit einer oder mehrerer Vertragsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen 
nicht Eine ungültige Bestimmung ist durch Vereinbarung beider Vertragspartner so zu 
ersetzen, dass der ursprüngliche erstrebte Zweck weitgehend erreicht wird. 

Zwischen den Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


